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– Stellungnahme der Stadt Fürth 
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1. Die Stadt Fürth ist nach wie vor der Auffassung, dass der mit dem Verschwenk 

verbundene Landschaftsverbrauch in keinem Verhältnis zu dem erwarteten Nutzen 
steht. Diese Zweifel werden durch die geplante mangelhafte Anbindung des 
Haltepunktes Steinach an den Busverkehr und MIV verstärkt. 
Die Stadt Fürth lehnt daher nach wie vor den S-Bahn Verschwenk ab. 

2. Die Stadt Fürth fordert nach wie vor die umgehende Realisierung des Güterzugtunnels. 
Sobald dieser vorhanden ist, ist auf der Stammstrecke nur noch sehr wenig Verkehr 
(ICE+RE = 4 Züge je Stunde und Richtung) zu erwarten, die S-Bahn (3 Züge je Stunde 
und Richtung) würden zu keiner Überlastung der Strecke führen. Hinweis: Ab 2010 soll 
die S-Bahn (allerdings im 30 min Takt) auf der Stammstrecke zusammen mit ICE, RE 

und Güterverkehr fahren. 
3. Sollte trotz der Ablehnung durch die Stadt Fürth die vorgelegte Planung festgestellt 

werden, so fordert die Stadt Fürth die folgenden Maßnahmen: 
-  Erstellung eines ausreichend dimensionierten Straßennetzes im Bereich des HP 

Steinach. Die unterbrochene Steinacher Str. muss vollwertig ersetzt werden. 
- Aufstiegshilfe (Aufzug) am Südende des Bahnsteigs 

Fußgängertunnel in Höhe des Nordkopfes des Bahnsteigs. 
-  Erweiterung der Brücke über die FÜ S4, um den geplanten Ausbau dieser 

Kreisstraße realisieren zu können. 
-  Die Stellungnahmen der Fachdienststellen sind Bestandteil der Stellungnahme der 

Stadt Fürth. 
 
 
 
 
 

 



Beschluss 

 
 

4. Die Stadt ist nicht bereit, Unterhaltslasten für Maßnahmen zu übernehmen, die 
ursächlich im Zusammenhang mit dem Projekt des Vorhabenträgers stehen. Dies gilt 
insbesondere für die Unterhaltslasten der Entwässerungseinrichtungen und 
Ausgleichsflächen. 

 
 
 
 

II. Eintrag in die Niederschrift SP-Nr.  

III. BvA  zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für  
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